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Rechnungslegung

BFH: Rückstellung für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen

Sachverhalt
Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) betreibt eine Apotheke und erzielt hieraus Einkünfte
aus Gewerbebetrieb. Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen bildete er im
Jahresabschluss des Streitjahres 2003 eine Rückstellung von 10.700 Euro, indem er den
unstreitigen jährlichen Aufwand für die Aufbewahrung von 1.070 Euro mit zehn
multiplizierte. Das Finanzamt war der Auffassung, dass lediglich eine durchschnittliche
Restaufbewahrungsdauer von 5,5 Jahren anzusetzen sei und berücksichtigte daher nur eine
Rückstellung von 5.885 Euro. Einspruch und Klage blieben erfolglos.

Entscheidung
Die Geschäftsunterlagen müssen zum jeweiligen Bilanzstichtag zwischen ein und zehn
Jahren aufbewahrt werden. Der Ansatz einer durchschnittlichen Restaufbewahrungsdauer
von 5,5 Jahren [(10 + 1 ) : 2 = 5,5)] ist nicht zu beanstanden. 

Die Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen (§ 257 HGB und § 147 AO) kann den
Ausweis einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten erfordern. Zu bewerten ist die
Rückstellung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b EStG als Sachleistungsverpflichtung mit den
Einzelkosten und den angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten. Diese haben
die Beteiligten unstreitig mit 1.070 Euro pro Jahr für alle im Streitjahr aufbewahrten
Unterlagen beziffert. Ferner ist die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht in
Abhängigkeit vom Entstehungszeitpunkt der jeweiligen Unterlagen und der gesetzlich
angeordneten Dauer der Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen. Sind Unterlagen
aufzubewahren, die verschiedenen Jahrgängen entstammen und daher zu
unterschiedlichen Zeitpunkten aus der Aufbewahrungspflicht ausscheiden, können anteilige
Kosten für die künftige Aufbewahrung derjenigen Teile der Unterlagen, die ab einem
bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aufzubewahren sind, von diesem Zeitpunkt an nicht
mehr in die Bewertung der Rückstellung eingehen (BFH-Urteil vom 19.08.2002). Der
Umstand, dass auszusondernde Unterlagen voraussichtlich durch neue Unterlagen
(späterer Jahre) ersetzt werden, mithin kein Stauraum frei werden wird, kann nicht
berücksichtigt werden. Nach einem solchen Austausch ist der Aufwand für die
Aufbewahrung fortan durch die Entstehung neuer Unterlagen veranlasst. Die Möglichkeit,
dass die Aussonderung (etwa nach Betriebsaufgabe) zwar Platz freigibt, dieser aber nicht
anderweitig genutzt werden kann, so lange noch andere Unterlagen aufzubewahren sind
(mit der Folge, dass die Aufbewahrungskosten für die verbliebenen Unterlagen proportional
steigen), kann jedenfalls im Streitfall nicht berücksichtigt werden. 

Für die während des Jahres entstehenden Aufzeichnungen und Buchungsbelege beginnt die
Aufbewahrungsfrist mit dem Bilanzstichtag des Kalenderjahres, zu dem sie gehören. Soweit
die aufzubewahrenden Unterlagen erst nach dem Bilanzstichtag entstehen, wie dies
regelmäßig für das Inventar und zwingend für den Jahresabschluss der Fall ist, beginnt die
Aufbewahrungsfrist erst entsprechend später. Die Aufbewahrung dieser Unterlagen ist nicht
bis zum Bilanzstichtag veranlasst und bleibt daher für die Berechnung der Rückstellung
außer Betracht (BFH-Urteil vom 19.08.2002). Nach § 147 Abs. 3 S. 3 AO läuft die
Aufbewahrungsfrist nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung
sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Eine derartige Verlängerung
der Aufbewahrungsfrist ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Eine Hemmung des Laufs der
Aufbewahrungsfrist kann nur berücksichtigt werden, wenn und soweit dies zum
Bilanzstichtag vorhersehbar ist.

Betroffene Normen
§ 257 HGB, § 147 AO, § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b EStG 
Streitjahr 2003

Vorinstanz



Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil vom 21.01.2009, 3 K 12371/07, EFG 2009, S. 1004

Fundstelle
BFH, Urteil vom 18.01.2011, X R 14/09, BStBl II 2011, S. 496

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 19.08.2002, VIII R 30/01, BStBl II 2003, S. 131 

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=e7486e3fb212c7f6ef512b725243103a&nr=23507&pos=0&anz=1

	BFH: Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Normen
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


